
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/2/1 6Ob20/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1961

Norm

ABGB §1409 Ba

GebietsänderungsG BGBl 110/1954 allg

Rechtssatz

Zur Bindung der Gemeinde Guntramsdorf an den bücherlich noch nicht durchgeführten Verkauf eines im

Gemeindevermögen be ndlichen, in Guntramsdorf gelegenen Grundstückes durch die Gemeinde Wien während der

Zeit der Eingliederung von Guntramsdorf in Wien.

Entscheidungstexte

6 Ob 20/61
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